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Vorwort des Referenten
Mit vorliegendem Werk hat sich der Autor zum Ziel gesetzt,
die in der Schweiz seit Jahrzehnten existierende
Aufwandbesteuerung, im Volksmund auch
«Pauschalbesteuerung» genannt, wissenschaftlich zu
durchdringen, systematisch ins schweizerische Steuerrecht
einzuordnen und die aktuelle Situation darzustellen.

Die historische Entstehung und Entwicklung des Phänomens
Aufwandbesteuerung findet sich kompakt und leicht
leserlich zusammengefasst. In verdankenswerter Weise hat
er auch dargestellt, wie die Kantone schon seit Jahrzehnten
versuchen, dieses Institut weiterzuentwickeln. Es wird
zudem ersichtlich, welche ökonomische Bedeutung die
Aufwandbesteuerung inne hat.

Der Autor versucht in der Folge, die Aufwandbesteuerung
ins Gesamtkonzept des schweizerischen Steuerrechts
einzuordnen. Dabei gelingt ihm eine übersichtliche
Darstellung von der Bundesverfassung über die
Gesetzgebung zur Welt der Verordnung und der
Verwaltungspraxis.

Von grossem praktischem Interesse wird zudem die
Darstellung verschiedener kantonaler Praxen sein, welche
sich aus der veränderten Rechtsgrundlage im
Steuerharmonisierungsrecht ergibt.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die
vorliegende Masterarbeit eine äusserst gelungene
Schlussarbeit der Ausbildung am Schweizerischen Instititut



für Steuerlehre (SIST) ist. Als Referent scheint mir die Art
und Weise der Konzentration auf das Thema, die
umfassende Verarbeitung der Literatur wie auch der sich
wandelnden gesetzlichen Grundlagen im Bund und in den
Kantonen als eindrücklich. Sie dürfte sich für eine
Preisverleihung eignen.

Für diese Arbeit erhält Herr Lüthi verdientermassen die
Bewertung „summa cum laude“.

Zürich, 4.
Dezember
2016

Prof. Dr. iur. Bernhard Zwahlen

Präsident des Fachbeirates SIST
(Schweizerisches Institut für
Steuerlehre; Kalaidos
Fachhochschule Schweiz) Partner
Taxpartner AG Zürich



Vorwort des Co-Referenten
Die Aufwandbesteuerung wurde, wie der Autor in seiner
historischen Einleitung aufzeigt, vor bald einem Jahrhundert
in der Westschweiz entwickelt, weil sich in der
Genferseeregion in dieser Zeit einige wohlhabende
Ausländer niederliessen, die praktisch ausschliesslich
ausländische Einkünfte hatten. Solche Einkünfte waren
einerseits schwer zu erfassen, andererseits wurden sie
häufig bereits an der Quelle besteuert. Man hat daher einen
pragmatischen Weg gewählt und beschlossen, das
steuerbare Einkommen dieser Personen nicht anhand der
Einnahmen, sondern anhand der Ausgaben zu bestimmen.
Im Ergebnis hat man damit dem Ausland die Besteuerung
des dort effektiv erzielten Einkommens überlassen und das,
was der Steuerpflichtige hierzulande ausgibt in der Schweiz
besteuert.

Das funktionierte über viele Jahrzehnte problemlos und
brachte den (wenigen) Kantonen bzw. Gemeinden, welche
die Aufwandbesteuerung verwendeten, bei minimalem
Verwaltungsaufwand vergleichsweise hohe Erträge. Erst im
Zuge der eidg. Steuerharmonisierung, also vor noch nicht
einmal 20 Jahren, wurde die Aufwandbesteuerung auf die
ganze Schweiz ausgedehnt. Faktisch bedeutsam blieb
dieses System aber nach wie vor hauptsächlich in den
Kantonen Genf, Waadt, Wallis, Tessin, Graubünden und Bern.
Der einzige Kanton, der in rund 10 Jahren auf über 200
pauschal besteuerte Personen kam, war der Kanton Zürich.
Etwas überraschend wurde die Pauschalbesteuerung dort
aufgrund einer Volksinitiative im Jahr 2009 dann wieder
abgeschafft. Anschliessend kam die Pauschalbesteuerung in



den meisten anderen Kantonen und auch auf Bundesebene
unter starken politischen Druck, mit dem Ergebnis, dass sie
in vier weiteren Kantonen abgeschafft, auf Bundesebene
und in 21 Kantonen aber beibehalten wurde. Die neuste
Entwicklung besteht in der sog. „Verschärfung“, die im Bund
sowie in den Kantonen seit spätestens 2016 in Kraft
getreten ist.

Carol Gregor Lüthi hat sich mit der Aufwandbesteuerung
sehr umfassend auseinandergesetzt. Neben der historischen
und aktuellen Entwicklung hat er sich auch nicht davor
gescheut, die Handhabung in der Praxis durch die
kantonalen Steuerbehörden zu untersuchen, was
verdienstvoll ist, weil es zum Teil relativ grosse Unterschiede
gibt. Er hat auch die zum Thema existierende Literatur und
Judikatur praktisch lückenlos in seine Analyse eingebaut. Es
gab bisher nur eine wissenschaftliche Arbeit, die sich in
ähnlicher Tiefe mit der Aufwandbesteuerung befasste und
zwar diejenige von Prof. Marco Bernasconi aus dem Jahre
1983, die bereits mit dem StHG und nun erst Recht mit der
Verschärfung in vielen Punkten überholt ist. Carol Gregor
Lüthis Arbeit schliesst diese Lücke. Seine fundierte
Untersuchung geht sogar darüber hinaus, beispielsweise
durch Seitenblicke ins Ausland. Die Arbeit wurde daher mit
der Höchstnote bewertet.

Es stellt sich allerdings die Frage, wie es mit der
Aufwandbesteuerung in der Schweiz nun weitergehen wird.
Einerseits ist die Kritik daran innenpolitisch nicht ganz
verstummt und man wird spätestens ab 2021 merken, dass
die Verschärfung im Ergebnis in vielen Regionen einer
Abschaffung der Pauschalsteuer nahekommt. Ebenfalls
innenpolitisch kann man feststellen, dass die Achillesferse
der Pauschalsteuer darin besteht, dass Ausländer
gegenüber uns Schweizern bevorzugt werden. Wenn wir in
der Kristallkugel zusätzlich noch über die Landesgrenzen



hinaus schauen, stellen wir zwei gegenläufige Tendenzen
fest: einerseits kommen Spezialsteuerregime mehr und
mehr unter Druck, andererseits verläuft die tatsächliche
Entwicklung bei der Besteuerung von natürlichen Personen
genau (und im Tempo zunehmend) in der gegenteiligen
Richtung: viele Staaten – und keineswegs nur exotische,
sondern viele OECD und selbst EU Staaten – führen laufend
neue Steuerregime ein, die mit unserer
Aufwandbesteuerung vergleichbar (meistens aber viel
günstiger) sind, oder sie verzichten gar vollständig auf die
Besteuerung wohlhabender Privatpersonen. Die jüngsten
Beispiele im EU Raum sind Portugal (komplette
Steuerbefreiung) und seit 2017 selbst unser südlicher
Nachbar Italien. Dort hat Matteo Renzi als eine seiner
letzten Amtshandlungen eine Pauschalsteuer zum Tarif von
100‘000 Euro eingeführt, die alle Personen in Anspruch
nehmen dürfen, die mindestens 10 Jahre nicht in Italien
gewohnt haben, namentlich auch Italiener selber! Ein Verbot
der Erwerbstätigkeit gibt es nicht (allerdings müssen
italienische Einkünfte zusätzlich versteuert werden).

Vor diesem Hintergrund sind in der Schweiz de lege ferenda
drei Szenarien denkbar. Erstens könnte man die
Pauschalsteuer in der aktuellen Form einfach beibehalten.
Zweitens könnte man sie entweder ganz abschaffen oder
drittens wieder attraktiver machen. Das zweite Szenario
macht nur Sinn, wenn eine Abschaffung solcher oder
ähnlicher Systeme international zum Standard wird. Wenn
sich diese Lösung nicht durchsetzt, wäre die Schweiz gut
beraten, noch einmal über die Bücher zu gehen, weil
wohlhabende Ausländer in unmittelbarer Nähe (z.B. Italien,
aber auch Spanien, England, Monaco usw.) zunehmend sehr
viel günstigere Alternativen haben und diese auch nutzen
werden. Zudem besteht die Gefahr, dass auch wohlhabende
Schweizer sich für einen steuergünstigen Wohnsitz im
Ausland zu interessieren beginnen. Um dem entgegen zu



wirken, sollte in der Schweiz nicht etwa eine
Nullbesteuerung eingeführt werden. Es ist politisch und
sachlich richtig, wenn wohlhabende Privatpersonen einen
ansehnlichen „Mitgliederbeitrag“ leisten und dabei ist unser
System mit der Anknüpfung bei den Lebenskosten vom
Grundsatz her sehr gut. Wohlhabende Ausländer sind
durchaus bereit, für die Vorteile, die ein Leben bei uns
bietet, auch einen rechten Betrag zu bezahlen.
Schwachstellen unseres Systems sind aber in zwei
Hauptpunkten zu orten. Erstens macht es heute keinen Sinn
mehr, die Erwerbstätigkeit in der Schweiz zu verbieten. Viel
besser wäre es, die Erwerbstätigkeit zuzulassen, denn via
Kontrollrechnung sind Schweizer Einkünfte bei der
Pauschalsteuer ohnehin immer steuerbar. Zweitens sollte
die Aufwandbesteuerung für Schweizerinnen und Schweizer
geöffnet werden und damit allen Steuerpflichtigen
(Ausländern und Schweizern) die Wahl gelassen werden,
ordentlich oder pauschal besteuert zu werden. Dann wäre
die Ungleichbehandlungsproblematik praktisch vom Tisch.
Im Effekt würde sich die Pauschalbesteuerung dann nur auf
das im Ausland erzielte Einkommen beziehen. Da
ausländische Einkünfte ohnehin sehr häufig an der Quelle
(d.h. im Ausland) besteuert werden, entsteht damit auch
keine so grosse Besteuerungslücke, wie die Gegner der
Aufwandbesteuerung behaupten. Die Schweiz muss
jedenfalls aufpassen, dass sie im harten, internationalen
Wettbewerb um lukrative Privatpersonen nicht ins
Hintertreffen gerät.

Bern, 19.
Februar 2017

Prof. Dr. iur. Toni Amonn

Lehrbeauftragter an der
Universität Bern Partner und



Rechtsanwalt, Law Firm
Switzerland Bern



Vorbemerkung des Autors
Die Besteuerung nach dem Aufwand ist eine Spezialität des
schweizerischen Steuerrechtes und hat in Teilen der Schweiz
eine über 150 jährige Tradition. Sie wird seit langem
kontrovers diskutiert. Eine aktuelle, systematische
Darlegung in der vorliegend Form ist in der Steuerliteratur
noch nicht vorhanden. Ich habe mir zum Ziel genommen,
diese Lücke zu schliessen.

Entstehung / Motivation & Inhalt des Buches
Anlässlich meiner Tätigkeit in der Steuerabteilung von Ernst
& Young in Zürich kam ich als Tax Consultant sporadisch mit
der Besteuerung nach dem Aufwand in Kontakt.
Regelmässig war das bei Kunden mit weitläufigen
Vermögensverhältnissen und internationalen
Berührungspunkten der Fall. Bei solchen – diverse Ordner
von Belegen umfassenden – Fällen mussten die
Vermögensverhältnisse teilweise anhand von komplexen
Organigrammen dargestellt werden um die vorhandenen
Strukturen verständlich aufzuzeigen.

Mein Auftrag als Tax Consultant war es beispielsweise die
zugrunde liegenden Verträge aus vielen Emails mit Beilagen
auszudrucken, sinnvoll zusammenzustellen, zu referenzieren
und so zu ordnen, dass ich mich möglichst schnell zurecht
fand um die Kontrollrechnung zu erstellen. Die ganz
komplexen Fälle bedurften sogar eigene – von mir erstellte,
seitenlange – Inhaltsverzeichnisse um nicht regelmässig
beim Finden von Informationen zu viel Zeit zu verlieren.
Meine exakte Arbeitsweise wurde durch meine vorgesetzten
beim Review sehr geschätzt.



Ich durfte bei diesen Arbeiten mein Flair für Details
schärfen und wertvolle Erfahrungen auf dem Gebiet der
Besteuerung nach dem Aufwand sammeln. Als Basis für die
Erstellung der Steuererklärung von nach dem Aufwand
besteuerten Personen diente regelmässig das von den
leitenden Angestellten von Ernst & Young mit den
Steuerbehörden ausgehandelte fallspezifische Steuerruling.

Im Rahmen der berufsbegleitenden Weiterbildung LL.M.
Swiss and International Taxation am Schweizerischen
Institut für Steuerlehre (SIST) bzw. an der Kalaidos
Fachhochschule Zürich hatte ich im vierten und letzten
Semester (2016) eine Masterarbeit zu schreiben. Schnell
war klar, mit welchem Thema ich mich vertieft auseinander
setzen möchte: Mit der Besteuerung nach dem Aufwand in
der Schweiz.

Die nach wissenschaftlichen Kriterien sorgfältig
zusammengetragene Literatur habe ich pflichtbewusst
zitiert und gewürdigt. Das Ergebnis meiner Untersuchungen,
ergänzt durch ein umfassendes Stichwortregister, liegt nun
vor.

Als Referent für meine Masterarbeit amtete Herr Prof. Dr.
Bernhard Zwahlen. Er hat den Art. 14 DBG und den Art. 6
StHG in den renommierten, im Helbing Verlag Basel
erschienen Kommentaren zum schweizerischen Steuerrecht
verfasst und gilt als ausgewiesener Experte auf dem Gebiet
der Besteuerung nach dem Aufwand in der Schweiz. So freut
es mich sehr, dass meine Masterarbeit von ihm mit der
Benotung „summa cum laude“ bewertet wurde. Als Co-
Referent amtete Herr Prof. Dr. Toni Amonn, der spätestens
seit seinem Essay zur Trustbesteuerung für seine pointierte
Sprache (Fn 432) bekannt sein dürfte. Sein langes Vorwort
zu diesem Buch hat mich besonders gefreut. Gerne teile ich
meine Arbeit mit interessierten Lesern.



Nutzen & Zielpublikum
Die vorliegende systematische Einordung der Besteuerung
nach dem Aufwand ins schweizerische Steuerrecht erhält
nicht nur durch die auf den 1. Januar 2016 in Kraft
getretenen Anpassungen am Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer (DBG) bzw. durch die auf den 1. Januar 2014
in Kraft getretenen Anpassungen am Bundesgesetz über die
Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und
Gemeinden (StHG) einen aktuellen Bezug. Auch die in der
ganzen Schweiz fortwährend durchgeführte Diskussion über
die Abschaffung dieses besonderen Institutes ist
verantwortlich für die dauerhafte Brisanz dieses
interessanten Themas.

Das vorliegende Buch soll als Nachschlagewerk für
mögliche Lösungsansätze dienen. Ein leitender Angstellter
eines kantonalen Steueramtes im Mittelland hat mir
beispielsweise mitgeteilt, er habe das Vorab-Gut zum Druck
dieser Arbeit auf seinem Computer gespeichert und jüngst
interessiert die Passage zur Kontrollrechnung gelesen.

Zielpublikum des vorliegenden Buches sollen
insbesondere Steuerberater im In- und Ausland, Ökonomen,
Juristen, Steuerbehörden aller Kantone und des Bundes,
Fachverbände, interessierte Steuerpflichtige, Schüler und
Studenten und alle übrigen interessierten Personen sein.

Auch wenn der letzte grosse Sturm – mit der Abschaffung
der Besteuerung nach dem Aufwand in verschiedenen
Kantonen – unlängst vorübergezogen ist, wird die
Besteuerung nach dem Aufwand in der Schweiz vermutlich
in regelmässigen Abständen dem politischen Diskurs
unterworfen sein. Die Steuerwelt bleibt auch auf diesem
Gebiet weiterhin spannend.

Dankeschön
Ich möchte mich an dieser Stelle bei all denjenigen
bedanken, welche mir bei der Ausarbeitung dieser
Abhandlung beigestanden haben, sei es in dem sie mir bei



hilfreichen Brainstormings neue Ideen gaben, mich
tatkräftig mit Lektoratsdiensten unterstützten, mir kritische
Hinweise zum Aufbau, zum Layout oder zu anderen Fragen
gaben oder mich einfach ungestört daran arbeiten liessen.
Insbesondere gilt mein Dank meiner lieben Frau Brigitte. Sie
hatte während vielen Stunden geduldig auf mich verzichtet.
Weiter danke ich meinem Arbeitgeber Ernst & Young, der
mich während der ganzen Weiterbildung ausserordentlich
unterstützt hat.

Im Übrigen möchte ich betonen, dass ich vorliegend meine
eigene Auffassung wiedergebe, welche die zuständigen
Behörden nicht bindet. Wie im Steuerrecht allgemein
bekannt erfolgt in jedem Fall eine individuelle Prüfung des
Einzelfalles und der Beizug eines ausgewiesenen Schweizer
Steuerspezialisten ist in jedem Fall wärmstens empfohlen.

Aarau, 31.
März 2017

Carol Gregor Lüthi
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